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Beschlussvorlage 5720/2019 
 

Fachbereich 1 
Herr Buttner 

Vorschlag eines Termins für die Wahl des Oberbürgermeister 
(m/w/d) zur Festsetzung durch die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) 

Beratungsfolge Stadtrat 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stadtrat schlägt der ADD den 26. April 2020 als Wahltermin für die Urwahl des/der 
Oberbürgermeisters/-in vor. Gleichzeitig wird der 10. Mai 2020 als Tag für eine eventuell 
notwendige Stichwahl vorgeschlagen. 

 

Gremium Ja Nein Enthaltung wie Vorlage TOP 

Stadtrat      

 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 60 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz (KWG) setzt die Aufsichtsbehörde den Wahltag 
und den Tag einer etwa notwendigen Stichwahl fest.  
 
Nach dem KWG besteht keine Pflicht seitens der Aufsichtsbehörde die Kommune bei der 
Festlegung des Wahltermins mit einzubeziehen. Allerdings entspricht es den üblichen 
Gepflogenheiten den Termin vorher mit der Kommune abzustimmen.  
Aus Sicht der Verwaltung und nach Absprache mit der ADD kommt als Wahltermin der 26. 
April 2020 in Betracht. Eine etwaige Stichwahl würde demnach am 10. Mai 2020 stattfinden. 
Nach Absprache mit der ADD hat diese darum gebeten, den Wahltermin durch einen 
Stadtratsbeschluss bestätigen zu lassen, da dies nicht unter das Geschäft der laufenden 
Verwaltung fällt. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
 
Familienverträglichkeit: 
Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in 
der Stadt Mayen? 
 
nein 
 
Demografische Entwicklung: 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen 
Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar 

 die Geburtenrate 

 die Lebenserwartung 

 Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung) 
und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen? 
 
nein 
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Barrierefreiheit: 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der 
Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit? 
 
nein 
 
Innovativer Holzbau: 
Sofern es sich um ein Bauwerk handelt: Kann das Bauwerk als innovatives Holzbauwerk 
errichtet werden: 
Ja:   Nein:   Entfällt:   

 
Anlagen: 
 
keine  
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